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Aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen

Der Beratende Ausschuss (Adviso-
ry Committee – AC) des UN-Men-
schenrechtsrats (Human Rights 

Council – HRC) besteht aus 18 in ihrer 
persönlichen eigenschaft tätigen Sach
verständigen. Das Gremium kommt in 
der regel zu zwei tagungen im Jahr für 
maximal zehn arbeitstage in Genf zu
sammen. Der Beratende ausschuss soll 
den Menschenrechtsrat durch die Bereit
stellung von Fachwissen unterstützen, 
erstellt nach aufforderung durch den 
rat wissenschaftliche Studien und berät 
ihn forschungsbasiert. im Jahr 2019 kam 
der ausschuss zu zwei tagungen in Genf 
zusammen: vom 18. bis 22. Februar (22. 
tagung) und vom 22. bis 26. Juli 2019 
(23. tagung). im Folgenden werden die 
wichtigsten ergebnisse beider tagungen 
thematisch zusammengefasst.

Fortsetzung der thematischen 
Arbeit

auch im Jahr 2019 führte der ausschuss 
die arbeit an verschiedenen themen fort, 
die er in den Vorjahren begonnen hatte: 
Hierzu gehörten zum Beispiel die akti
vitäten von ›Geierfonds‹ (vulture funds) 
und ihre Bedeutung für die Menschen
rechte, negative auswirkungen von ter

rorismus auf die Menschenrechte, na
tionale Politiken und Menschenrechte, 
die Beseitigung von rassismus, rassisti
scher Diskriminierung, Fremdenfeind
lichkeit und verbundener intoleranz so
wie der Beitrag von entwicklung auf die 
Menschenrechte. als ›Geierfonds‹ wer
den Hedgefonds und Private equity Fonds 
bezeichnet, die auf den erwerb von an
leihen und aktien zahlungsfähiger Un
ternehmen und Staaten spezialisiert sind.

Mit den aktivitäten von ›Geierfonds‹ 
und ihrer Bedeutung für die Menschen
rechte befasste sich der ausschuss in der 
22. Sitzung. er nahm die letzte ent
wurfsfassung an und beauftragte den 
Berichterstatter, eine finale Fassung vor
zulegen (empfehlung 22/1).

Das thema der negativen auswirkun
gen des abflusses von Schwarzgeld auf 
die teilhabe von Menschenrechten wur
de in beiden Sitzungen behandelt. nach 
Diskussion der vorliegenden Fassung be
auftragte der ausschuss die arbeits
gruppe, den Bericht für die Vorlage an 
den Menschenrechtsrat fertigzustellen 
(empfehlung 22/3). Während der 23. Sit
zung holte der ausschuss ein treffen 
nach, um weitere Meinungen von Sach
verständigen einzuholen.

Mit Blick auf das thema der negati
ven auswirkungen von terrorismus auf 

die Menschenrechte beauftragte der aus
schuss die arbeitsgruppe zunächst, den 
Bericht für die Vorlage an den Men
schenrechtsrat fertigzustellen (empfeh
lung 22/2) und bat danach angesichts 
der Komplexität der Materie den Men
schenrechtsrat um eine weitere Fristver
längerung (empfehlung 23/7).

Zum thema ›nationale Politiken und 
Menschenrechte‹ entschied der ausschuss, 
weitere Meinungen von Sachverständi
gen einzuholen (empfehlung 22/5) und 
führte daraufhin während der 23. Sit
zung ein treffen zu diesem Zweck durch. 
Mit empfehlung 23/1 forderte er die 
arbeitsgruppe auf, eine endgültige Be
richtsfassung vorzulegen. Gegenstand die
ser Studie ist die Verknüpfung der Zie 
le für nachhaltige entwicklung (Sustain  
able Development Goals – SDGs) mit 
den Menschenrechten im Hinblick auf 
nationale aktionspläne, Haushaltsansät
ze und Partizipationsmöglichkeiten auf 
allen ebenen.

auch zum thema ›Beitrag von ent
wicklung für den Genuss aller Men
schenrechte‹ setzte der ausschuss seine 
Befassung fort. er nahm die letzte ent
wurfsfassung an und beauftragte den 
Berichterstatter, eine finale Fassung vor
zulegen (empfehlung 22/4). erneut wur
de auch der themenkomplex Beseiti
gung von rassismus, rassistischer Dis 
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 
verbundener intoleranz behandelt. Die 
hierzu in der 21. Sitzung eingerichtete 
arbeitsgruppe wurde aufgefordert, ihre 
tätigkeit fortzusetzen (empfehlungen 
22/6 und 23/2). 

Das bisher vorliegende, bereits sehr 
umfangreiche Dokument (a/HrC/aC/ 
23/CrP.2) vom 16. Juli 2019 stellt eine 
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wertvolle Zusammenfassung der argu
mentationslinien ›von rasse zu rassis
mus‹ und ›von Gleichheit zu nichtDis
kriminierung‹ dar und fasst die ein  
schlägige rechtsprechung regionaler und 
internationaler Spruchkörper zusammen.

im Jahr 2018 hatte der Menschen
rechtsrat den ausschuss beauftragt, sich 
mit den themenkomplexen zur Bedeu
tung technischer Unterstützung und dem 
aufbau von Kapazitäten sowie der Be
deutung eines rechtsverbindlichen Do
kuments über das recht auf entwick
lung zu beschäftigen. Die daraufhin ein 
gesetzten arbeitsgruppen haben ihre ar
beit aufgenommen und wurden zur Wei
terführung aufgerufen (empfehlungen 
22/7 und 22/8). erste Zwischenergebnis
se beider arbeitsgruppen wurden wäh
rend der 23. Sitzung diskutiert (empfeh
lungen 23/3 und 23/4).

Arbeitsmethoden

Der ausschuss führte seine Praxis fort, 
öffentliche und nichtöffentliche treffen 
abzuhalten. er traf mit arbeitsgruppen 
sowie repräsentantinnen und repräsen
tanten aus dem UnSystem sowie mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Zivil
gesellschaft zusammen.

Der ausschuss beauftragte eines sei
ner Mitglieder, ein reflexionspapier zur 
Umsetzung von Geschlechtergerechtig
keit in seiner eigenen arbeit vorzulegen. 
Diese Überlegungen sollten idealerweise 
schon bei anstehenden neubesetzungen 
vom Menschenrechtsrat berücksichtigt 
werden. es wurde – wie im Vorjahr – 
auch darüber diskutiert, die Perspektive 
von Menschen mit Behinderungen künf
tig in die Studien des Beratenden aus
schusses zu integrieren.

Neue Themenvorschläge

Bekanntlich darf der ausschuss erst tä
tig werden, nachdem der Menschen
rechtsrat ihn ausdrücklich hierzu auf
gefordert hat. es ist aber üblich und auch 
vom Menschenrechtsrat akzeptiert, dass 
der ausschuss eine solche aufforderung 
anregt. Dem gehen interne Diskussio
nen voraus, auf die erste themenerkun
dungen folgen. So beriet der Beratende 

ausschuss über verschiedene entwurfs
papiere und Vorschläge für Forschungs
vorhaben mit den verantwortlichen aus
schussmitgliedern.

Während der 22. Sitzung beriet der 
ausschuss erneut über diese drei themen
vorschläge:
n Wirtschaftliche, soziale und kultu

relle rechte auf der agenda internati
onaler Gerichtsbarkeit (ion Diaconu 
aus rumänien);

n Digitale transformation: die auswir
kungen neuer technologien auf die 
Menschenrechte (Chanrok Soh aus 
Südkorea);

n Umsetzung von Geschlechtergerechtig
keit und Sicherstellung einer ausgewo
genen Besetzung des Beratenden aus
schusses (elizabeth Salmón aus Peru).
nachdem der Menschenrechtsrat in 

seiner 41. Sitzung im Juni 2019 entspre
chende aufträge erteilt hatte, stellte der 
ausschuss arbeitsgruppen zusammen, 
die sich mit dem thema Digitale trans
formation (empfehlung 23/5) und Ge
schlechtergerechtigkeit in Menschen
rechtsmechanismen (empfehlung 23/6) 
befassen sollen. außerdem entschied der 
ausschuss, den Vorschlag zu den wirt
schaftlichen, sozialen und kulturellen 
rechten intern weiterzuverfolgen.

auf der 22. Sitzung wurden entwurfs
papiere zu den folgenden themen neu 
diskutiert:

n Menschenrechte von Flüchtlingen und 
Binnenvertriebenen (internally Dis
placed Persons – iDPs) (Mona omar 
aus Ägypten);

n recht auf einen rechtsbehelf und ent
schädigung für opfer schwerer Men
schenrechtsverletzungen und schwe
rer Verletzungen des humanitären 
Völkerrechts (Ludovic Hennebel aus 
Belgien).
Während der 23. Sitzung wurden die

se Beratungen fortgesetzt. Hinzu kam 
ein Vorschlag, über mögliche Menschen
rechtsverletzungen in sogenannten ›Hot
spotFlüchtlingslagern‹ der europäischen 
Union (eU) zu sprechen (Jan Ziegler aus 
der Schweiz). Der ausschuss entschied, 
dies mit dem thema der Menschenrech
te von Flüchtlingen und iDPs zu einem 
Forschungsprojekt zu verbinden.

Der ausschuss setzt auf diese Weise 
seine Bemühungen fort, sich als wert
volle Denkfabrik und Motor für thema
tische Diskussionen einzubringen. Hier
bei handelt es sich nach wie vor um ein 
mühsames Unterfangen.

Norman Weiß
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Norman Weiß, Beratender Ausschuss 
des Menschenrechtsrats: 20. und 21. 
Tagung 2018, VN, 4/2019, S. 177f., fort.)

Der Tod von George Floyd am 25. Mai 2020 in Minneapolis löste einen landesweiten Aufschrei 
über Rassenungleichheit und Polizeibrutalität in den USA aus, der weltweit zu Protesten in 
Solidarität und gegen Rassismus geführt hat.   UN PhoTo: eVAN SchNeiDeR 


